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Beschlüsse des EZBRats
Geldpolitik: Am 2. März 2015 verabschie-
dete der EZB-Rat eine überarbeitete Fas-
sung des Fragebogens und Leitfadens für 
die Umfrage zum Kreditgeschäft der 
 Banken, die ab April 2015 gültig ist. Die 
überarbeitete Fassung soll Einheitlichkeit 
gewährleisten und das gemeinsame Ver-
ständnis, das die Teilnehmer von den in der 
Umfrage verwendeten Begriffen haben, 
weiter verbessern. Hauptziel der Umfrage 
ist es, die Kenntnisse des Eurosystems über 
die Finanzierungsbedingungen im Euro-
raum zu vertiefen und dadurch den EZB-
Rat bei der Beurteilung monetärer und 
wirtschaftlicher Entwicklungen, die die 
Grundlage für geldpolitische Entscheidun-
gen bilden, zu unterstützen. 

Am 18. März 2015 billigte der EZB-Rat ge-
mäß dem Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, auf dessen Grundlage 
die EZB die Einhaltung der in Artikel 123 

und 124 dieses Vertrags enthaltenen Ver-
bote der monetären Finanzierung und des 
bevorrechtigten Zugangs durch die Zen-
tralbanken und der damit zusammenhän-
genden Verordnungen durch die Zentral-
banken in der EU überwacht, den Bericht 
für das Jahr 2014. Nähere Informationen 
hierzu sind einem gesonderten Abschnitt 
des Jahresberichts 2014 der EZB zu ent-
nehmen, der am 20. April 2015 auf der 
EZB-Website veröffentlicht wird. 

Externe Kommunikation: Am 4. März 
2015 nahm der EZB-Rat das Urteil des Ge-
richts der Europäischen Union zur Stand-
ortpolitik für zentrale Kontrahenten (Cen-
tral Counterparties – CCPs) zur Kenntnis. 
Eine entsprechende Pressemitteilung ist 
auf der Website der EZB abrufbar. Am 
16. März 2015 genehmigte der EZB-Rat 
den Jahresbericht 2014 der EZB. Das Doku-
ment wird dem Europäischen Parlament 
vorgelegt und am 20. April 2015 in 23 
Amtssprachen der EU auf der Website der 
EZB veröffentlicht.

Marktoperationen: Am 26. Februar 2015 
beschloss der EZB-Rat, die ursprünglich für 
März 2015 angedachte Einführung eines 
Mindestbetrags von 500 000 Euro für in-
ländische Kreditforderungen im Sicherhei-
tenrahmen des Eurosystems weiter zu ver-
schieben, und zwar mindestens bis Ende 
September 2018. Am 4. März 2015 erließ 
der EZB-Rat den Beschluss EZB/2015/10 
über ein Programm zum Ankauf von Ver-
mögenswerten der öffentlichen Hand (Pu-
blic Sector Asset Purchase Programme – 
PSPP) an den Sekundärmärkten. Der Be-
schluss, der den Umfang und die 
Einzelheiten der wichtigsten operationalen 
Vereinbarungen des am 22. Januar 2015 
angekündigten PSPP festlegt, gilt ab dem 
9. März 2015 und ist auf der Website der 
EZB abrufbar. Im Zuge der verbleibenden 
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Fragen zur Umsetzung verabschiedete der 
EZB-Rat am 4. März 2015 auch die Liste 
der internationalen und supranationalen 
Institutionen und der Emittenten mit För-
derauftrag, deren Vermögenswerte im 
Rahmen des PSPP infrage kommen. Die 
Liste ist auf der Website der EZB abrufbar.

Am 18. März 2015 beschloss der EZB-Rat, 
dass das Eurosystem Mezzanine-Tranchen 
von ABS erwirbt, sofern diese Mezzanine-
Tranchen durch eine Garantie abgesichert 
sind, die den im Sicherheitenrahmen des 
Eurosystems enthaltenen Kriterien für 
 Garantien entsprechen (gemäß den Be-
stimmungen in Kapitel 6.3.2 Absatz c der 
Leitlinie EZB/2011/14 (ab 1. Mai 2014, Arti-
kel 114 der Leitlinie EZB/2014/60)). Das 
 bedeutet, dass die Garantie unbedingt, un-
widerruflich und auf erste Anforderung 
zahlbar sein muss und den Kapitalbetrag, 
die Zinsen und alle sonstigen im Zusam-
menhang mit den Schuldtiteln stehenden 
Beträge abdecken muss. Darüber hinaus 
will das Eurosystem vor dem Kauf ga-
rantierter Mezzanine-Tranchen von ABS 
angemessene Verfahren zur Prüfung des 
Kreditrisikos und zur Wahrung der Sorg-
faltspflicht anwenden. 

Zahlungssysteme und Marktinfrastruk
tur: Am 26. Februar 2015 genehmigte der 
EZB-Rat im Rahmen einer Ad-hoc-Beurtei-
lung einer Verbindung anhand der Stan-
dards für die Verwendung von Wertpapier-
abwicklungssystemen in Kreditgeschäften 
des Eurosystems die direkte Verbindung 
zwischen der Clearstream Banking AG Cas-
cade (Frankfurt) und der VP Securities A/S 
(Dänemark), die somit für die Kreditge-
schäfte des Eurosystems zugelassen ist. Das 
Gesamtverzeichnis aller zugelassenen Ver-
bindungen ist auf der Website der EZB ab-
rufbar.

Am 23. Februar 2015 verabschiedete der 
EZB-Rat den vom Ausschuss für Zahlungs- 
und Verrechnungssysteme erstellten Leit-
faden zur Beurteilung von Kartenzahlungs-
systemen anhand der vom Eurosystem 
 ausgearbeiteten Überwachungsstandards 
(Guide for the assessment of card payment 
schemes against the oversight standards), 
die 2008 veröffentlicht wurden. Dieser Be-
wertungsleitfaden richtet sich sowohl an 
die Governance Authorities von Kartenzah-
lungssystemen, die für die Einhaltung der 
Standards verantwortlich sind, als auch an 
die Aufseher, die die nationalen und inter-
nationalen Kartenzahlungssysteme auf der 

Grundlage der Standards für die Über-
wachung von Kartenzahlungssystemen be-
aufsichtigen. Bei der Überarbeitung des 
Leitfadens wurden die Empfehlungen für 
die Sicherheit von Internetzahlungen (Re-
commendations for the security of internet 
payments), die vom EZB-Rat im Januar 
2013 verabschiedet wurden, ebenso wie der 
Bewertungsleitfaden für die Sicherheit von 
Internetzahlungen (Assessment guide for 
the security of internet payments) vom Fe-
bruar 2014 berücksichtigt. Der Leitfaden ist 
auf der Website der EZB abrufbar. 

Finanzstabilität und Aufsichtsfragen: 
Am 18. März 2015 nahm der EZB-Rat zur 
Kenntnis, dass der neunte Bericht der EZB 
zur Finanzmarktintegration in Europa (Fi-
nancial integration in Europe) am 27. April 
2015 anlässlich der gemeinsamen Konfe-
renz von EZB und Europäischer Kommis-
sion zum Thema Finanzmarktintegration 
und Finanzstabilität in Europa veröffent-
licht wird. In der aktuellen Ausgabe des 
Berichts werden der Stand der Finanz-
marktintegration im Euroraum und die 
 Aktivitäten des Eurosystems zur Förderung 
der Integration erläutert. Der Bericht ent-
hält auch ein Kapitel zum weiteren Fort-
schritt der Umsetzung der Bankenunion 
sowie mehrere besondere Features. 

Stellungnahmen zu Rechtsvorschriften: 
Am 25. Februar 2015 verabschiedete der 
EZB-Rat eine Stellungnahme der EZB zur 
makroprudenziellen Strategie in Litauen 
(CON/2015/7) auf Ersuchen der Lietuvos 
bankas. Am 2. März 2015 verabschiedete 
der EZB-Rat eine Stellungnahme der EZB 
zur Unabhängigkeit der Banka Slovenije 
und der Mitglieder ihrer Beschlussorgane 
(CON/2015/8) auf Ersuchen des Vorsitzen-
den der slowenischen Nationalversamm-
lung.

Corporate Governance: Am 12. März 
2015 verabschiedete der EZB-Rat die Leit-
linie EZB/2015/11, die die Grundsätze eines 
Ethik-Rahmens des Eurosystems festlegt 
und die Leitlinie EZB/2002/6 über die für 
die EZB und die nationalen Zentralbanken 
bei der Durchführung von geldpolitischen 
Geschäften und Devisengeschäften mit 
den Währungsreserven der EZB sowie der 
Verwaltung der Währungsreserven der EZB 
geltenden Mindeststandards aufhebt. Fer-
ner verabschiedete der EZB-Rat die Leit-
linie EZB/2015/12, die die Grundsätze eines 
Ethik-Rahmens für den Einheitlichen Auf-
sichtsmechanismus festlegt. Diese Rechts-

akte definieren ethische Standards, durch 
deren Einhaltung die Glaubwürdigkeit und 
das Ansehen der EZB und des gesamten 
Eurosystems sowie das öffentliche Vertrau-
en in die Integrität und Unparteilichkeit 
der Mitglieder der Gremien und der Mit-
arbeiter der EZB bei der Ausübung ihrer 
geldpolitischen und aufsichtlichen Auf-
gaben gewährleistet werden. Beide Rechts-
akte können auf der Website der EZB ab-
gerufen werden. 

Banknoten: Am 20. Februar 2015 be-
schloss der EZB-Rat, dass die Namen der 
Zentralbanken des Eurosystems in die Liste 
der Organisationen aufgenommen werden, 
die die übergeordneten Ziele der Banknote 
Ethics Initiative (BnEI) unterstützen. Die 
Liste findet sich auf der Website der BnEI. 
Die BnEI ist eine von der Banknotenindus-
trie kürzlich ins Leben gerufene Initiative, 
deren Schwerpunkt auf der Korruptionsbe-
kämpfung und der Einhaltung von Kartell-
gesetzen innerhalb der Branche liegt.

EZB: Verordnung zu  
Finanzinformationen
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat Ende 
März 2015 eine Verordnung über die Mel-
dung aufsichtlicher Finanzinformationen 
veröffentlicht. Diese legt die Rege lungen 
und Verfahren für die Meldung aufsicht-
licher Finanzinformationen durch beauf-
sichtigte Unternehmen an die nationalen 
zuständigen Behörden und die EZB fest. In-
stitute, die die internationalen Rechnungs-
legungsstandards (International Financial 
Reporting Standards – IFRS) auf konsoli-
dierter Ebene anwenden, sind bereits heute 
zur Meldung aufsichtlicher Finanzinforma-
tionen verpflichtet. Durch die Verordnung 
wird die Meldepflicht ausgeweitet auf: 

– bedeutende beaufsichtigte Gruppen, die 
nationale Rechnungslegungsvorschriften 
anwenden (nGAAP), 

– bedeutende beaufsichtigte Unterneh-
men, die bei der Meldung auf Einzelbasis 
IFRS oder nGAAP anwenden (einschließlich 
der Zweigstellen von Kreditinstituten, die 
nicht unter die Aufsicht des Einheitlichen 
Aufsichtsmechanismus fallen, aber in ei-
nem teilnehmenden Mitgliedsstaat nieder-
gelassen sind, und Tochterunternehmen 
von in einem nicht teilnehmenden Mit-
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gliedstaat oder in einem Drittland nieder-
gelassenen bedeutenden beaufsichtigten 
Gruppen), 

– weniger bedeutende Gruppen, die nGAAP 
unterliegen, und weniger bedeutende be-
aufsichtigte Unternehmen. 

Die zu meldenden Informationen umfassen 
Bilanzpositionen wie finanzielle Vermö-
genswerte und finanzielle Verbindlichkei-
ten, Erträge und Aufwendungen sowie an-
dere relevante aufsichtliche Finanzdaten. 
Die Verordnung wurde vom EZB-Rat nach 
einem öffentlichen Konsultationsverfahren 
mit öffentlicher Anhörung erlassen. Sie 
trägt aus Sicht der EZB den Kommentaren 
Rechnung, die Interessenträger im Lauf der 
öffentlichen Anhörung vorgebracht haben. 
Diese Äußerungen sind zusammen mit 
 einer Feedback-Erklärung und der EZB-
Verordnung auch auf der Website der EZB 
zur Bankenaufsicht verfügbar.

Staatsschuldenquote in 
Deutschland gesunken
Im Rahmen des europäischen Haushalts-
überwachungsverfahrens sind die Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union 
zweimal im Jahr (Ende März und Ende 
September) verpflichtet, Daten zum Defizit 
und zur Verschuldung des Staates an die 
Europäische Kommission zu übermitteln. 
Hierzu werden vom Statistischen Bundes-
amt das Defizit in Maastricht-Abgrenzung 
und von der Bundesbank der Maastricht-
Schuldenstand berechnet.

Die deutschen Staatsschulden in der Ab-
grenzung des Maastricht-Vertrages haben 
nach vorläufigen Berechnungen der Deut-
schen Bundesbank zum Jahresende 2014 
rund 2,168 Billionen Euro betragen. Damit 
stieg der Schuldenstand gegenüber dem 
Vor jahr um 2 Milliarden Euro. Aufgrund des 
nominalen BIP-Wachstums sank die Schul-
denquote, das heißt der Schuldenstand in 
Relation zum nominalen Bruttoinlandspro-
dukt (BIP), um 2,4 Prozentpunkte auf 74,7 
Prozent.

Zwar war beim Staat im vergangenen Jahr 
ein Überschuss von 18 Milliarden Euro (ge-
mäß Maastricht-Abgrenzung) zu verzeich-
nen. Hiermit wurde allerdings per saldo kein 
Schuldenabbau finanziert, sondern ein An-

stieg des staatlichen Finanzvermögens. So 
schlagen sich hier beispielsweise EWU-Hilfs-
maßnahmen statistisch mit rund 7 Milliar-
den Euro nieder, weil sowohl die deutsche 
Beteiligung am ESM als auch Forderungen 
aus EFSF-Krediten aufgestockt wurden.

Seit dem Jahr 2010 hat sich nach Angaben 
der Bundesbank der deutsche Schulden-
stand durch Maßnahmen im Zusammen-
hang mit der EWU-Staatschuldenkrise kon-
tinuierlich um insgesamt 91 Milliarden Euro 
erhöht, das entspricht 3,1 Prozent des aktu-
ellen BIP. Die Auswirkungen der Stützungs-
maßnahmen zugunsten inländischer Fi nanz-
institute schlugen seit 2008 mit 236 Milli-
arden Euro (8,1 Prozent des aktuellen BIP) 
zu Buche. Sie waren in den vergangenen 
beiden Jahren aber rückläufig, vor allem 
weil die staatlichen „Bad Banks“ Schulden 
abgebaut haben. Dieser Prozess hat sich zu-
letzt verlangsamt. Soweit künftig eine wei-
tere Verwertung der Risiko aktiva gelingt 
oder eine Rückzahlung der europäischen 
Hilfskredite erfolgt, so die Bundesbank, wird 
dies den Schuldenstand senken.

Kooperationsprogramm 
mit Balkanländern 
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat 
Ende März 2015 gemeinsam mit nationa-
len Zentralbanken des Europäischen Sys-
tems der Zentralbanken (ESZB) und mit der 
Europäischen Kommission ein Koopera-
tionsprogramm mit der albanischen No-
tenbank (BoA), der Zentralbank der Repu-
blik Kosovo (CBK) und der Nationalbank  
der Republik Mazedonien (NBRM) zum Ab-
schluss gebracht. Das Programm, das am 
17. April 2014 startete, war darauf aus-
gerichtet, die drei Notenbanken bei der 
Umsetzung der Zentralbankstandards der 
Europäischen Union (EU) zu unterstützen. 

Das Programm leistete einen Beitrag zu 
den Vorbereitungen der drei Zentralbanken 
für den Beitritt zum ESZB, der stattfindet, 
sobald die jeweiligen Volkswirtschaften die 
Bedingungen für eine Mitgliedschaft in der 
EU erfüllen. Auf der Grundlage EU-weiter 

sowie internationaler Standards und Best 
Practices wurden die wichtigsten Funktio-
nen der BoA und der CBK bewertet und die 
Ergebnisse in zwei Berichten zusammenge-
fasst. Die sechs Monate andauernde enge 
Zusammenarbeit und ein effizientes Team-
work zwischen Experten des ESZB und der 
teilnehmenden Notenbanken ermöglichten 
die Prüfung einer Vielzahl von Zentral-
bankbereichen wie etwa Bankenaufsicht, 
Integration in die EU, Finanzstabilität, In-
formationstechnologie und Innenrevision. 

Anhand der Beurteilungen wurden Berei-
che ermittelt, in denen die BoA und die 
CBK durch die Einführung neuer Regulari-
en beziehungsweise Maßnahmen, die Ver-
änderung von Geschäftspraktiken sowie 
die Qualifizierung ihrer Mitarbeiter in den 
nächsten Jahren Fortschritte erzielen kön-
nen. Darüber hinaus umfasste das Pro-
gramm eine Bestandsaufnahme der Priori-
täten zur weiteren Stärkung der NBRM, 
die sich aus einer im Jahr 2013 abge-
schlossenen Bedarfsanalyse ihrer Funktio-
nen ergeben hatten. 

Die Analysen wurden von der EZB in Zu-
sammenarbeit mit der Deutschen Bundes-
bank, der Banque de France, der Banca 
d‘Italia, der Central Bank of Malta, der 
Nederlandsche Bank, der Oesterreichischen 
Nationalbank, der Banco de Portugal, der 
Banka Slovenije und der Národná banka 
Slovenska durchgeführt. Zudem waren 
Sachverständige der bulgarischen Noten-
bank und der Ceská národní banka be teiligt. 
Die EU stellte im Rahmen ihres Heranfüh-
rungsinstruments (Instrument for Pre-Ac-
cession Assistance) 500 000 Euro bereit.
 
Das Programm berührt nicht die von der 
EZB und dem Rat der Europäischen Union 
vertretenen Positionen im Hinblick auf die 
Implikationen des rechtlichen Rahmens 
der EU für das Währungssystem des Koso-
vo, die im Rahmen der EU-Beitrittsver-
handlungen zu beurteilen sein werden. Mit 
der Beendigung dieses Programms sieht 
die EZB zusammen mit den Experten des 
ESZB die Bedarfsermittlungsprogramme 
mit allen Zentralbanken der sechs Balkan-
länder, die eine EU-Mitgliedschaft anstre-
ben, abgeschlossen.

Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Frühjahres-Notifikation 2015:  
Schuldenstand (Milliarden E) 1 666 1 784 2 074 2 102 2 180 2 166 2 168

in Prozent des BIP 65,1 72,6 80,5 77,9 79,3 77,1 74,7
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